
Gemeinde Neritz 
 
 

Lesefassung 
 
der Hauptsatzung der Gemeinde Neritz , Kreis Stormarn, beschlossen durch die Ge-
meindevertretung am 11.12.2003, in Kraft getreten am 01.04.2003 und genehmigt durch 
den Landrat des Kreises Stomarn am 29.01.2004 
einschl.:  
 

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Neritz, beschlossen 
durch die Gemeindevertretung am 11.09.2008, in Kraft getreten am 01.06.2008 und 
genehmigt durch den Landrat des Kreises Stormarn am 25.11.2008 
 
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Neritz, beschlossen 
durch die Gemeindevertretung am 17.06.2014, in Kraft getreten am 30.10.2014 und 
genehmigt durch den Landrat des Kreises Stormarn am 16.09.2014 
 
3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Neritz, beschlossen 
durch die Gemeindevertretung am 14.06.2022, in Kraft getreten am 14.07.2022 und 
genehmigt durch den Landrat des Kreises Stormarn am 30.06.2022 
 
 

 
 
Stand der Lesefassung: Juli 2022 
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Lesefassung 
 

der Hauptsatzung  
 

der Gemeinde Neritz, Kreis Stormarn 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 11.12.2003 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Stormarn fol-
gende Hauptsatzung für die Gemeinde Neritz erlassen: 
 
 

§ 1 
Wappen, Siegel 

 
(1) Das Wappen zeigt: 
 

„In Silber ein blauer Schrägwellenbalken, begleitet von zwei giebelständigen, reetgedeck-
ten roten Bauernhäusern und überdeckt mit einer schwarzen Quaderbrücke mit schwar-
zem, mit dem Monogramm König Christians VII. von Dänemark geschmückten Schluß-
stein.“ 
 

(2) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Neritz  
Kreis Stormarn“. 
 

 
 

§ 2 
Einberufung der Gemeindevertretung 

 
Die Gemeindevertretung ist mindestens alle 12 Wochen einzuberufen. 
 
 

§ 3 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 
(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich über-

tragenen Aufgaben. 
 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 
 
1.  Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 €, 

 
2.  Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche, Füh-

rung von Rechtsstreiten und Abschluß von Vergleichen, soweit ein Betrag von 
500,00 € nicht überschritten wird, 
 

3.  Übernahme von Bürgschaften, Abschluß von Gewährverträgen und Bestellung ande-
rer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkom-
men, soweit ein Betrag von 500,00 € nicht überschritten wird, 
 

4.  Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes 
einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 
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5.  Abschluß von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche Mietzins 100,00 € nicht über-
steigt, 
 

6.  Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermö-
gensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 500,00 € nicht übersteigt, 
 

7.  Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 
1.000,00 €, 
 

8.  Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche 
Miet- oder Pachtzins 100,00 € nicht übersteigt, 
 

9.  Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 500,00 €, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 500,00 €, 
 

11. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB. 
 
 

§ 4 
Teilnahmerecht der Gleichstellungsbeauftragten 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Bad Oldesloe-Land hat das Recht, an den Sitzun-
gen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilzunehmen. Dies gilt auch für nichtöf-
fentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu 
geben. Ihr ist dort in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs auf Wunsch das Wort zu ertei-
len. 
 
 

§ 5 
Ständige Ausschüsse 

 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

a) Finanzausschuss 
   
Zusammensetzung:  Aufgabengebiet: 
3 Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter 

 Finanzplanung, Haushaltswesen, 
Prüfung der Jahresrechnung,  
Steuern 

   
b) Bauausschuss   
   
Zusammensetzung:  Aufgabengebiet: 
3 Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter 

 Bau- und Planungsangelegenheiten, 
Wasserversorgung 

   
c) Wegeausschuss   
   
Zusammensetzung:  Aufgabengebiet: 
3 Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter 

 Wege- und Planungsangelegenhei-
ten, Wasserentsorgung, Umwelt – 
Landschaftsschutz 

 

d) Jugend- und Kulturausschuss   
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Zusammensetzung:  Aufgabengebiet: 
5 Mitglieder  Jugendangelegenheiten, Sozialwe-

sen, Schulwesen, Kultur- und 
Sportangelegenheiten 

 
(2) In den Jugend- und Kulturausschuss können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, 

die der Gemeindevertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertrete-
rinnen und Gemeindevertreter im Ausschuss nicht erreichen. 

 
(3) Die in Absatz 1 genannten Ausschüsse tagen nichtöffentlich. 
 
(4) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der 

nach § 46 Abs. 8 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen. 
 
 

§ 6 
Aufgaben der Gemeindevertretung 

 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, 
soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Aus-
schüsse übertragen hat. 
 

 
§ 6 a 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
 
Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren Notsituatio-
nen können Sitzungen der Gemeindevertretung oder der Ausschüsse als Videokonferenz 
durchgeführt werden. 
 
 

§ 7 
Einwohnerversammlung 

 
(1) Zur Erörterung wichtiger Angelegenheiten der Gemeinde kann eine Versammlung der 

Einwohnerinnen und Einwohner einberufen werden. Sie muss einberufen werden, wenn 
die Gemeindevertretung dies beschließt. 
Die Einberufung und Leitung der Einwohnerversammlung obliegt der Bürgermeisterin o-
der dem Bürgermeister. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung 

kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 33 1/3 v.H. der 
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tages-
ordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekanntzugeben. 

 
(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder 

er kann die Redezeit auf bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls 
dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. 
Sie oder er übt das Hausrecht aus. 

 
(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über 

wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen 
und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vor-
schläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung 
sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, 
wenn für sie die Stimmen von mindestens 33 1/3 v.H. der anwesenden Einwohnerinnen 
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und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, 
die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift 

muß mindestens enthalten: 
 

1. Die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 
 

2. die ungefähre Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 
 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 
 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das Er-
gebnis der Abstimmung. 

 
Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Proto-
kollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung 

behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorgelegt 
werden. 

 
 

§ 8 
Verträge mit Gemeindevertreterinnen und –vertretern 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und –vertretern, der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen oder –ver-
treter oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung 
der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 
2.500,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 250,00 € halten. 
 
 

§ 9 
Verpflichtungserklärungen 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 750,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-
gen monatlich 125,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Form-
vorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. 
 
 

§ 10 
Veröffentlichungen 

 
(1) Satzungen der Gemeinde werden in folgender Zeitung bekanntgemacht: 
 

Markt, Ausgabe Bad Oldesloe 
 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der 
Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in 

der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
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§ 11 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

(zu beachten: Datenschutz-Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz) 

 

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der Mitglie-

der der Gemeindevertretung und der sonstigen Ausschussmitglieder werden vom 

Amt Bad Oldesloe-Land zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen Zwe-

cken verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch nach Ausscheiden aus dem 

Amt zu archivarischen Zwecken weiterverarbeitet. 

(2) Darüber hinaus verarbeitet das Amt Bad Oldesloe-Land Anschrift und Kontoverbin-

dung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von 

Entschädigungen. Eine Übermittlung von Daten an das zuständige Finanzamt findet 

gemäß der Mitteilungsverordnung i.V.m. § 93a Abgabenordnung statt. Eine darüber 

hinausgehende Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann das Amt Bad Oldesloe-Land 

auch das Geburtsdatum der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, so-

weit dafür die Einwilligung der Betroffenen vorliegt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen. 

(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch das Amt Bad Oldesloe-Land in geeig-

neter Weise veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 

Abs. 4 Gemeindeordnung. 

 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
- s. Satzung und Änderungssatzungen gem. S. 1 - 

 
 

  Gemeinde Neritz 
(Siegel)   

  Die Bürgermeisterin 
   
   
   

 


